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Norm

StGB §287

Rechtssatz

Vorsätzlich handeln kann grundsätzlich jeder strafrechtlich Handlungsfähige, daher auch ein im Vollrausch Be ndlicher

ebenso wie ein Strafunmündiger, sodaß auch beim Volltrunkenen eine tatbestandsbezogene Vorstellung und ein

tatbestandsbezogenes Wollen vorliegen kann.
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